
Videoüberwachungskamera im Hauseingang

Um Häuser vor Vandalismus zu schützen und die Sicherheit zu verbessern, kam ein
Vermieter auf die Idee Attrappen von Videoüberwachungskameras im
Hauseingangsbereich zu installieren. Hierin fühlte sich ein Mieter gestört und klagte auf
Entfernung der technischen Geräte.

Das Amtsgericht Berlin-Lichtenberg bejahte den Anspruch gemäß §§ 823 Abs. 1, 1004 Abs.
1 BGB. Die Attrappe einer technisch einwandfreien Videoüberwachungskamera im
Hauseingangsbereich verletze den Wohnungsmieter in seinen Rechten. In der
Rechtsprechung des BGH sei anerkannt, dass die Installation von Überwachungskameras,
mit denen Bewegungsprofil aller Gebäudenutzer erstellt werden könne, einen Eingriff in das
allgemeine Persönlichkeitsrecht darstelle.

Dies bejahte das Amtsgericht auch für den vorliegenden Fall der Kameraattrappen. Denn
hiermit sei jedenfalls die Androhung der ständigen Überwachung der Bewegungen des
Mieter und seiner Besucher verbunden, auch wenn diese tatsächlich nicht erfolge. Einen
solchen permanenten Überwachungsdruck müsse der Mieter keinesfalls dulden.
Schwerwiegenden Beeinträchtigungen des Vermieters seien nicht zu befürchten gewesen.

In der Praxis können nur solche die Anbringung von Kameras rechtfertigen. Vermieter
sollten also gründlich prüfen lassen, ob ein solcher Schritt ausnahmsweise möglich sein
kann.
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